
Betriebsanweisung

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Gülle- und Biogase
(Schwefelwasserstoff, Methan, Kohlendioxid, Ammoniak)

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Die Gase werden insbesondere durch Bewegen von Gülle oder Substrat freigesetzt. 
Dabei können gefährliche Gaskonzentrationen entstehen, die sich über längere Zeit 
halten.

 Lebensgefahr durch Schwefelwasserstoff (H2S)
Vorsicht: H2S lähmt den Geruchsnerv, höhere Konzentrationen werden
nicht mehr wahrgenommen

 Erstickungsgefahr durch Kohlendioxid (CO2)
 Explosionsgefahr durch Methan (CH4)
 Gesundheitsgefahren durch Ammoniak (NH3)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Niemals ohne Schutzausrüstung in den Fermenter, in Lagerstätten, Gruben oder 
Schächte usw. einsteigen. 

Einstieg nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät z. B. Frischluftsaug-
schlauchgerät und Rettungsgurt sowie Rettungsgerät zulässig.

Bei Arbeiten mit Gülle oder Substrat sind jegliche Zündquellen zu vermeiden:
 Gasstrahlgeräte ausschalten
 Rauchverbot
 keine Lichtprobe
 keine Schweiß- und Schneidarbeiten durchführen, Funken und Schweißperlen
können auch in weiter entfernt liegende Gruben fallen
(Sind solche Arbeiten unbedingt erforderlich, so ist für eine gute Belüftung z. B. 
durch Gebläse zu sorgen. Gruben sind abzudecken.)

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Einstieg in Gruben usw. zur Bergung Verunglückter nur mit umgebungsluftunab-
hängigem Atemschutzgerät, Rettungsgurt sowie Rettungsgerät.

Für ausreichend Frischluft sorgen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE

Nach Einatmen von Gülle- oder Biogasen Frischluftzufuhr.

Bewusstlose Personen: Feststellen der Atmung und stabile Seitenlage.

Sofort Arzt hinzuziehen. Hinweis auf Vergiftung durch Schwefelwasserstoff geben.

Ersthelfer:  Arzt: 

Datum Unterschrift des Unternehmers

EX

Arbeitsplatz/-bereich:

Biogasanlage, Güllegruben,
Güllekanäle, Güllelagerstätten, Schächte usw.

Tätigkeit:

Aufrühren, Spülen, Pumpen, Umpumpen, Entnehmen von 
Gülle o. Substrat, Reparatur- und Wartungsarbeiten und 
Aufenthalt in Gülle- oder Substratarbeitsbereichen

Feuerwehr 
alarmieren!
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